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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Februar 2017 beschloss der Gemeinde-
rat der Gemeinde Ensdorf den Bebauungs-
plan „Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil A“ 
als Satzung. 

Mit dem Bebauungsplan „Wohngebiet 
Ensdorf-Süd II, Teil A“ wurde Planungsrecht 
für die Errichtung von Wohngebäuden im 
nördlichen Abschnitt, südlich der Griesbor-
ner Straße und östlich des Brechtwegs ge-
schaffen. Dadurch wird die Gemeinde der 
anhaltenden Nachfrage nach neuem Wohn-
raum gerecht, die aufgrund der günstigen 
Lage an der Saarschiene seit vielen Jahren 
in der Gemeinde Ensdorf besteht.

Im vorangegangenen Beteiligungsverfahren 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB hatte sich herausge-
stellt, dass ein Satzungsbeschluss für den 
kompletten ursprünglichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Ensdorf-Süd II“ kurzfristig nicht möglich 
war. Da der Bebauungsplan eine Realisie-
rung in Abschnitten erlaubt, war eine Tei-
lung des Geltungsbereiches unter Beibehal-
tung der getroffenen Festsetzungen mög-
lich.

Aus Gründen einer optimierten Erschlie-
ßung soll nun das Verkehrskonzept inner-
halb des Gebiets geringfügig modifiziert 
und die Anordnung der Baufenster daran 
neu orientiert werden. Die Flächen für die 
Abwasserbeseitigung (hier: Mulden-Rigo-
len-System) können aufgrund eines zwi-
schenzeitlich vorliegenden Entwässerungs-
konzeptes ebenfalls angepasst werden. Zu-
dem soll eine Fläche für ein Blockheizkraft-
werk vorgesehen werden.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Realisierung des Vorhabens zu 
schaffen, bedarf es deshalb einer 
Teiländerung des Bebauungsplanes „Wohn-
gebiet Ensdorf-Süd II, Teil A“. 

Die Gemeinde Ensdorf hat daher nach § 1 
Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur 1. Teiländerung 
des Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Ensdorf-Süd II, Teil A“ beschlossen. 

Die Fläche des Geltungsbereiches der 
Teiländerung beträgt ca. 2,8 ha.

Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil A“ ersetzt 

mit den getroffenen Regelungsinhalten in 
ihrem Geltungsbereich den Bebauungsplan 
„Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil A“. Die 
übrigen Festsetzungen des Bebauungs-
planes vom Februar 2017 bleiben von der 1. 
Teiländerung unberührt.

Mit der Erstellung der Teiländerung des 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt worden.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13 BauGB (ver-
einfachtes Verfahren) durch geführt. Bei der 
vorliegenden 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes handelt es sich um eine 
Änderung, die die Grundzüge der Planung 
nicht berührt.

Die vorliegende Teiländerung unterliegt 
gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 1 UVPG 
keiner Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung. Ebenso be-
stehen gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 BauGB keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genann-
ten Schutzgüter.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen wird.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Ensdorf sieht für das Gebiet eine 
„Wohnbaufläche (Planung)“ vor. Das 
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB ist 
damit erfüllt.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Die Begründung bezieht sich ausschließlich 
auf die Regelungsinhalte der vorliegenden 
1. Teiländerung. Alle weiteren für das 
Plangebiet relevanten Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Wohn-
gebiet Ens dorf-Süd II, Teil A“ gelten weiter-
hin und sind dem ursprünglichen Bebau-
ungsplan zu entnehmen.

Maß der baulichen Nutzung; 
hier: Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Entlang der Griesborner Straße war mit dem 
Bebauungsplan „Wohngebiet Ens dorf-Süd 
II, Teil A“ ein Vollgeschoss mit einer Wand-
höhe von 6,00 m festgesetzt. 

Die Zahl der Vollgeschosse soll erhalten 
bleiben. 

Um zu vermeiden, dass das gewünschte 
Vollgeschoss durch die Errichtung von Staf-

fel- und Kellergeschossen (demnach durch 
Nicht-Vollgeschosse) nach der absoluten 
Höhe unverhältnismäßig ausgeschöpft 
wird, wird die Wandhöhe mit der vorliegen-
den Teiländerung für den Bereich entlang 
der Griesborner reduziert. 

Im sonstigen Plangebiet waren ohnehin ur-
sprünglich bereits zwei Vollgeschosse vor-
gesehen.

Ausschnitt der Planzeichnung der 1. Änderung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Bearbeitet im Auftrag der
Gemeinde Ensdorf
Provinzialstr. 101a
66806 Ensdorf

Stand der Planung: 22.08.2017 
SATZUNG 

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern
Dipl.-Ing. Sarah End

Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil A
1. Teiländerung des Bebauungsplanes in der Gemeinde Ensdorf

M 1:15.000 Quelle: ZORA, LVGL

Maßstab 1:1.000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat der Gemeinde Ensdorf hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 1. Teil-
änderung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ens-
dorf-Süd II, Teil A“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, den Be bau ungs plan teilzuändern, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen Flur-
stücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen 
mit dem Liegen schaftskataster übereinstimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. § 13 BauGB im ver-
einfachten Verfahren teilgeändert. Gem. § 13 Abs. 3 
BauGB wird eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB nicht durchgeführt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Ensdorf hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung der 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil 
A“ beschlossen (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung, hat in der Zeit vom __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ öffentlich ausgelegen (§ 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
oder online per mail abgegeben werden können, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden (§ 47 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (alte Fassung) i.V.m. § 233 
Abs. 1 BauGB), aber hätten geltend gemacht werden 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist 

bis zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Nachbargemeinden sowie der Bürger 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwägung 
der vorgebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Gemeinderat am __.__.____. Das Ergeb-
nis wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 4 BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ die 1. Teilän-
derung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ensdorf-
Süd II, Teil A“ als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der 
Begründung.

• Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Wohnge-
biet Ensdorf-Süd II, Teil A“ wird hiermit als Satzung 
ausgefertigt.

Ensdorf, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüb-
lich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Einsicht-
nahme, die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit 
und Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem. § 
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf 
die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Teiländerung 
des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ensdorf-Süd II, 
Teil A“, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Ensdorf, den __.__.____

Der Bürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen der 
1. Teiländerung des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende 
Gesetze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1298) (Verfahren), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2808) (Satzungsbeschluss).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenver-
ordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I 
S. 714, 2017 I S. 280).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. I 2014 S. 
2).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) 
des Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 
840).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 122 des Geset-
zes vom 29. März 2017 (BGBI. I S. 626).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB teilgeändert. Die Vorschriften des § 13 BauGB 
gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von der 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

• Das Plangebiet ist im modifi zierten Trennsystem zu entwässern. Das Schmutzwasser ist durch Anschluss an die vor-
handene öffentliche Kanalisation zu entsorgen. Im Plangebiet werden Mulden und Rigolen für die Versickerung, Ab-
leitung und Rückhaltung von Niederschlagswasser angelegt. Durch einen Überlauf wird das Niederschlagswasser 
gedrosselt in das vorhandene Kanalsystem eingeleitet. Bauliche Anlagen sowie Bäume, Sträucher und sonstige Be-
pfl anzungen müssen einen Mindestabstand von 3 m zu Entwässerungsmulden aufweisen. Der Mindestabstand kann 
ausnahmsweise unterschritten werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Funktionsfähigkeit der Entwässerungs-
mulde nicht eingeschränkt wird. Für die Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlau bnis zu beantragen.

• Die Entwässerung im Freispiegel ist nur bis zum EG möglich, darunterliegende Geschosse müssen gepumpt werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen 
Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht über-
schreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb des im 
Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes zu errichten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß 
kann zugelassen werden. 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 14 
BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes 
selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. 
Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten ent-
sprechend. (s. ergänzend auch Festsetzung zu Stellplätze, 
Carports und Garagen)
Bauliche Anlagen müssen einen Mindestabstand von 3 m 
zu Entwässerungsmulden aufweisen. Der Mindestabstand 
kann ausnahmsweise unterschritten werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass die Funktionsfähigkeit der 
Entwässerungsmulde nicht eingeschränkt wird.
Entlang der Wendehämmer werden auf den angrenzenden 
privaten Grundstücksfl ächen Freihaltezonen von 1 m Tiefe ab 
der Grenze der Verkehrsfl äche festgesetzt. Innerhalb dieses 
Bereichs sind auf den privaten Grundstücksfl ächen bauliche 
Anlagen jeder Art sowie Baum- und Strauchpfl anzungen 
unzulässig.

5. STELLPLÄTZE, CARPORTS UND GARAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Je Einfamilienhaus sind 2 Einstellmöglichkeiten, je 
Wohneinheit innerhalb eines Mehrfamilienhauses 1,5 
Einstellmöglichkeiten auf dem Privatgrundstück zu 
errichten, die unabhängig voneinander nutzbar sein 
müssen. Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen 
zulässig. Stellplätze und Carports sind unter Einhaltung 
der Bestimmungen der Landesbauordnung auch außer-
halb der Baugrenzen zulässig. 

Garagen müssen mit einem Abstand von mindestens 
5 m von der Straßenbegrenzungslinie errichtet werden, 
davor sind Stellplätze zulässig.

7. STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

8. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDE-
RER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

9.  VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

10.  VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
PARKPLATZ
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

In der Parkplatzfl äche ist ein BHKW zulässig.

12. FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG 
MIT DER ZWECKBESTIMMUNG MULDEN-
RIGOLEN-SYSTEM
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB Siehe Plan.

16. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil A“ ersetzt den Bebauungs-
plan „Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil A“ lediglich durch die hier getroffenen Regelungsinhalte. Die übri-
gen Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben von der 1. Teiländerung unberührt.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN Siehe Plan, gem. §§ 16 und 18 BauNVO

Die max. zulässige Wandhöhe darf im Allgemeinen 
Wohngebiet WA 2 (südlicher Bereich) maximal 6,00 
m und im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 entlang 
der Griesborner Straße (nördlicher Bereich) maxi-
mal 4,50 m betragen. Als Wandhöhe gilt das senk-
recht gemessene Maß von der Höhe der angren-
zenden Straße, gemessen an der straßenseitigen 
Gebäudemitte, bis zum Schnittpunkt der Wand mit der 
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

Die max. zulässige Gebäudehöhe darf im Allgemeinen 
Wohngebiet WA 1 maximal 9,00 m betragen. Als 
Gebäudehöhe gilt das senkrecht gemessene Maß von 
der Höhe der angrenzenden Straße, gemessen an der 
straßenseitigen Gebäudemitte bis zur Oberkante der 
baulichen und sonstigen Anlagen (Gebäudeoberkante, 
Attika etc.) oder zum Schnittpunkt zweier geeigneter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Grenzen zwei Straßen an das Gebäude an, ist die 
niedrigere der beiden Straßenhöhen als Bezugspunkt 
zu wählen.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH GESAMT 
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

WANDHÖHE = 4,50 M HÖHE BAULICHER ANLAGEN
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

0,4 GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 WO HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG;   
HIER: MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG;   
HIER: FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P
BHKW

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG;   
HIER: ÖFFENTLICHER PARKPLATZ MIT FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGS-
ANLAGEN; HIER: BLOCKHEIZKRAFTWERK 
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

WENDEHAMMER MIT FREIHALTEZONE

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, HIER: TRAFOSTATION
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB) 

FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG; HIER: MULDEN-RIGOLEN-
SYSTEM
(§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB)

WIII
UMGRENZUNG DER FLÄCHEN MIT WASSERRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN; 
HIER TRINKWASSERSCHUTZGEBIET (III = SCHUTZZONE III)
(§ 9 ABS.6 BAUGB)

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN 
SIND BZW. BEI DENEN BESONDERE VORKEHRUNGEN ZU TREFFEN SIND; 
HIER: 30 METER SCHUTZABSTAND WALD
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

UNGEFÄHRER VERLAUF TEKTONISCHE STÖRUNG
(§ 9 ABS. 5 BAUGB)

Baugebiet
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Bauweise Dachneigung

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE
BEBAUUNGSPLAN „WOHNGEBIET ENSDORF-SÜD II, TEIL A“ (2017)
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage Kernplan: 18.09.2015
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TEIL A: PLANZEICHNUNG
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage Kernplan: 18.09.2015

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene 
Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. 
Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten 
(Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. 
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Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Aufgrund der Modifizierung durch das Ver-
kehrskonzept werden die Baufenster durch 
Verlagerung angepasst. 

Der Abstand zur Straßenverkehrsfläche und 
die seitlichen Grenzabstände bleiben unver-
ändert. Zu den Mulden hin wird der erfor-
derliche Mindestabstand von 3 m eingehal-
ten.

Stellplätze, Carports  
und Garagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze, Carports 
und Garagen dient der Ordnung des ruhen-
den Verkehrs durch ein ausreichendes Stell-
platzangebot auf den jeweiligen Grundstü-
cken. Zudem werden Beeinträchtigungen 
der bereits bestehenden Bebauung in der 
Nachbarschaft des Plangebiets vermieden 
(Parksuchverkehr etc.). Je Einfamilienhaus 
sind 2 Einstellmöglichkeiten, je Wohnein-
heit innerhalb eines Mehrfamilienhauses 
1,5 Einstellmöglichkeiten auf den Privat-
grundstücken zu errichten. Diese sollen un-
abhängig voneinander nutzbar sein, d.h. 
Stellplätze vor Garageneinfahrten u.ä. sind 
zu vermeiden. 

Die Zulässigkeit von Stellplätzen und Car-
ports auch außerhalb der Baugrenzen dient 
der Flexibilität bei der Bebaubarkeit der 
Grundstücke und gewährleistet, dass Stell-
plätze und Carports z.B. im seitlichen Grenz-
abstand errichtet werden können. Garagen 
sollen aufgrund ihres massiveren Erschei-
nungsbilds jedoch nur innerhalb der 
Baugrenzen zulässig sein.

Garagen müssen mit einem Abstand von 
mindestens 5 m von der Straßenbegren-
zungslinie errichtet werden. Dies dient da-
zu, dass im Vorbereich der Garage ein Stell-
platz untergebracht werden kann.

Mit der getroffenen Festsetzung ist auch 
weiterhin gewährleistet, dass der erforderli-
che Stellplatznach weis ausschließlich auf 
den Grundstücken erfolgt. Darüber hinaus 
trägt die Festsetzung dazu bei, dass ruhen-
der Verkehr auf den neu zu errichtenden 
Verkehrsflächen weitgehend vermieden 
wird.

Straßenverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Haupterschließungsstraße des Plange-
biets führt von der nördlich gelegenen 
Griesborner Straße bis zum Süden des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans. An 
ihrem Ende wird sie um einen Wendeham-
mer ergänzt. Dies gewährleistet die Leis-
tungsfähigkeit der Erschließung für Teilbe-
reich A und ermöglicht gleichzeitig die 
Anbindung des Teilbereiches B, wenn dieser 
weiterentwickelt werden sollte.

Die Straße ist so dimensioniert, dass ein ein-
seitiger Gehweg realisiert werden kann.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mischverkehrsflächen

Im Rahmen einer optimierten Erschließung 
erfolgt eine geringfügige Verschiebung der 
beiden parallel zur Griesborner Straße ver-
laufenden Stichstraßen. Die Verbindung 
durch einen Fußweg wird beibehalten. Die 
Breite der Stichstraßen beträgt 5,00 m.

Fußwege 

Die beiden parallel zur Griesborner Straße 
verlaufenden Stichstraßen werden durch 
einen Fußweg miteinander verbunden. Auf-
grund der Veränderungen in der Verkehrser-
schließung wird dieser durch Verlagerung 
angepasst.

Der im Südwesten des Plangebietes vorge-
sehene Fußweg wird in Richtung Norden er-
weitert. Endete der Fußweg bislang an einer 
Grünfläche, besteht durch die Erweiterung 
des Weges nun eine direkte Anbindung an 
den Brechtweg. Gleichzeitig kann hier ein 
Kanal untergebracht werden.

Öffentlicher Parkplatz, Blockheiz-
kraftwerk (BHKW)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Die Fläche des Parkplatzes wird unverän-
dert übernommen. Zusätzlich soll hier ein 
BHKW untergebracht werden (ca. 12 x 5 m).

Die Festsetzung des BHKW dient in erster 
Linie der Versorgung des umliegenden 
Wohngebietes.

Flächen für die Abwasser-
beseitigung mit der Zweckbe-
stimmung Mulden-Rigolen-Sys-
tem

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Das anfallende, nicht schädlich verunreini-
gende Niederschlagswasser wird weiterhin 
über ein Mulden-Rigolen-System versickert.

Mit Konkretisierung des Entwässerungs-
konzept kann auch die Lage der Mulden / 
Rigolen genauer bestimmt und zeichnerisch 
angepasst in den Bebauungsplan übernom-
men werden.

Die Entwässerung im Freispiegel ist nur bis 
zum EG möglich, darunter muss gepumpt 
werden. Dies wird zur Klarstellung in die 
Festsetzung zur Abwasserbeseitigung auf-
genommen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
vorliegenden 1. Teiländerung des Bebau-
ungsplans „Wohngebiet Ensdorf-Süd II, Teil 
A“ die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungs entscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Durch die 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Ensdorf-Süd II, Teil A“ wird lediglich die Vo-
raussetzung für die geringfügige Optimie-
rung des Verkehrskonzepts innerhalb des 
Gebiets sowie die dadurch notwendig ge-
wordene Anpassung der überbaubaren 
Grundstücksflächen und der Flächen für die 
Abwasserbeseitigung (hier: Mulden-Rigo-
len-System) sowie die Voraussetzung für ein 
BHKW geschaffen. Auch durch die Reduk-

tion der absoluten Höhe baulicher Anlagen 
entlang der Griesborner Straße ergibt sich 
durch die Beibehaltung der ursprünglich 
vorgesehenen Zahl der Vollgeschosse keine 
Änderung für das Landschaftsbild.

Die übrigen Festsetzungen des Bebauungs-
plans bleiben von der 1. Teiländerung unbe-
rührt, sodass sich die zukünftige Bebauung 
weiterhin in die Umgebung einfügt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt, da das Erschließungskonzept le-
diglich aus Gründen einer optimierten Er-
schließung geändert werden soll.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den durch die vorliegende Planung eben-
falls nicht negativ beeinträchtigt. 

Die Festsetzung eines BHKW dient in erster 
Linie der Versorgung des umliegenden 
Wohngebietes.

Die grundsätzliche Festsetzung bzgl. der 
Abwasserbeseitigung (Mulden-Rigolen-Sys-
tem) bleibt von der 1. Teiländerung weitge-
hend unberührt und wird aufgrund des aus-
gearbeiteten Entwässerungskonzeptes an-
gepasst. 

Die notwendige Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur und Anschlusspunkte sind daher in 
unmittelbarer Umgebung des Plangebiets 
vorhanden bzw. werden hergestellt.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. Ferner sind keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf die angrenzende Nachbar-
schaft zu erwarten. Im Rahmen des 
Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Ensdorf-Süd II, Teil A“ wurden bereits Fest-
setzungen getroffen, die das harmonische 
Einfügen in den Bestand sichern. Diese Fest-
setzungen werden auch durch die 1. 
Teiländerung des Bebauungsplanes „Wohn-
gebiet Ensdorf-Süd II, Teil A“ nicht berührt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• die Belange des Verkehrs werden durch 
das Vorhaben nicht beeinträchtigt, es 
erfolgt stattdessen eine gerinfügige Op-
timierung der Erschließung

• die Belange der Ver- und Entsorgung 
werden ebenfalls nicht beeinträchtigt, 
lediglich Konkretisierung mit fortge-
schrittenem Entwässerungskonzept

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die 1. Teiländerung des Bebauungs-
plans sprechen.

Fazit

Im Rahmen der 1. Teiländerung des Bebau-
ungsplans wurden die zu beachtenden Be-
lange in ihrer Gesamtheit untereinander 
und gegeneinander abgewogen. Aufgrund 
der genannten Argumente, die für die Pla-
nung sprechen, kommt die Gemeinde zu 
dem Ergebnis, dass der Umsetzung der Pla-
nung nichts entgegensteht.

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung




